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Antrag auf Bereitstellung von Abfallbehältern 

Liegenschaftsadresse: 
 

Abgabepflichtiger/Eigentümer: 
Vor- u. Familienname, Geb.dat.: 
 
Kundennummer:  
Tel.-Nr./Mail-Adresse für ev. Rückfragen: 

 

Antragsteller (sofern abweichend):  
Vor- und Familienname: 
Tel.-Nr./Mail-Adresse für ev. Rückfragen: 

 

Umseitig angeführte Informationen werden mit der Antragstellung verbindlich zur 
Kenntnis genommen. 
Für die bei der Marktgemeinde Premstätten bestellten Behälter wird eine 
Mindestnutzungsdauer von 4 Monaten angenommen. 
 

Restmüll-Behälter  
o ___ x 120 Liter o ___ x 240 Liter           

    

o ___ x 360 Liter o Abfuhrintervall wöchentlich (nur für 360l-/1100l-Behälter) 
o ___ x 1100 Liter  o Abfuhrintervall wöchentlich (nur für 360l-/1100l-Behälter) 

Für jede Liegenschaft ist mindestens eine 120-Liter-Behälter für die Sammlung und Abfuhr der 
gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) zu verwenden und wird die Abfuhr grundsätzlich 4-
wöchentlich durchgeführt. Die Abfuhrfrequenz für 360-Liter und 1100-Liter-Behälter kann auf 
Antrag wöchentlich durchgeführt werden.  

Windeltonne*   
o ___ x 120 Liter o ___ x 240 Liter  

 

Bioabfall-Behälter 
o ___ x 120 Liter o ___ x 240 Liter 

 

Altpapier-Behälter 
o ___ x 240 Liter  o ___ x 360 Liter o ___ x 1100 Liter 

Pro Haushalt wird grundsätzlich ein 240l-Behälter zur Verfügung gestellt! 
 

Leichtverpackungs-Behälter 
o ___ x 240 Liter  o ___ x 360 Liter o ___ x 1100 Liter 

Pro Haushalt wird grundsätzlich ein 240l-Behälter zur Verfügung gestellt! 
 

 
Premstätten, am ______________ _________________________________________ 

Unterschrift Antragsteller:in 
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Die Aufstellung der Behälter erfolgt durch das von der Marktgemeinde Premstätten 
beauftragte Entsorgungsunternehmen binnen von 14 Tagen sowie unter 
Berücksichtigung vorhandener Kapazitäten. 

 

Bitte beachten Sie Ihre Zonen-Zuteilung und sorgen Sie dafür, dass die Behälter 
rechtzeitig und ordnungsgemäß AM TAG VOR DER ENTLEERUNG zur Abholung 
bereitgestellt werden.  

 

Die Entleerungstermine richten sich nach dem Abfuhrplan der Marktgemeinde 
Premstätten und finden Sie diesen in der Daheim-App sowie auf unserer Homepage 
unter www.premstaetten.gv.at (Link). 

 

*Mit der Beantragung einer Windeltonne wird ausdrücklich zur Kenntnisgenommen, 
dass diese von der Markgemeinde Premstätten für die eine Dauer von bis zu drei 
Jahren kostenlos und zur ausschließlichen Entsorgung von Windeln zur Verfügung 
gestellt wird. Bei zweckwidriger Verwendung kann die Entleerung durch den Entsorger 
nicht durchgeführt werden.  

 

Unkosten, die der Marktgemeinde Premstätten aufgrund zweckwidriger und 
unsachgemäßer Verwendung der Behälter entstehen, werden dem 
Abgabepflichtigen zur anschlusspflichtigen Liegenschaft in Rechnung gestellt.  

 

Auf die Abfuhrordnung der Marktgemeinde Premstätten sowie die Strafbestimmungen 
des Stmk. Abfallwirtschaftsgesetzes wird hingewiesen und nimmt der Antragsteller 
diese mit seiner Unterschrift zur Kenntnis. 

Datenschutzrechtliche Einwilligung & Information 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten für die Bearbeitung dieses Antrages 
verarbeitet, gespeichert und für die Kontaktaufnahme verwendet werden. Ich bin 
berechtigt, diese Einwilligung jederzeit gegenüber dem Marktgemeindeamt 
Premstätten einseitig und schriftlich zu widerrufen. Die Einwilligung ist für die 
Bearbeitung des Antrages notwendig. 

Die gemachten Angaben entsprechen der Wahrheit und die erforderlichen 
Nachweise sind dem Antrag beizulegen. Bei nicht vollständig ausgefülltem Antrag 
bzw. bei nicht vollständiger Nachweiserbringung kann Ihrem Antrag nicht 
entsprochen werden. 


